„Stolperstein“ - Teilzeit-Arbeitsvertrag
Wer für die Personal-Beschaffung eines Unternehmens verantwortlich ist, wird die Situation kennen, in der man grundsätzlich Personal bräuchte, aber nur eine Anstellung mit unregelmässigem Beschäftigungsgrad zu vergeben hat. (z.B. unregelmässiges Auftragsvolumen, wie dies in produzierenden Unternehmen des Öfteren vorkommt).
Die Lösung: (?)
Ein Teilzeit-Arbeitsvertrag mit dem unter „Beschäftigungsgrad“ aufgeführten Zusatz: „Stundenweise nach Bedarf“, oder „Auftragsbezogen, je nach Bedarf“.

Nach Abschluss eines derartigen Vertrages geht der Arbeitgeber in der Regel davon aus, dass er den/die so engagierten MitarbeiterInnen nach Bedarf (grosses Auftragsvolumen) zur Arbeit bestellen oder (rückläufiger Ordereingang) freistellen kann.

Oftmals geschieht es dann aber in der Praxis, dass sich ein(e) MitarbeiterIn als engagiert, zuverlässig und einsatzfreudig zeigt (was ja lobenswert ist) und vom Arbeitgeber aufgrund dieser Eigenschaften auch für andere, als die ursprünglich vorgesehene Arbeit eingesetzt wird. Dadurch nehmen die Arbeitseinsätze der MitarbeiterInnen mitunter einen „erheblichen“, wenngleich allenfalls auch immer noch unregelmässigen Umfang an.

Wird ein(e) MitarbeiterIn über eine längere Zeit (i.d. Regel für mehr als 12 Monate) auf diese Weise beschäftig, verliert der ursprüngliche Vertrag, aus welche eigentlich ein unregelmässiger Einsatz, bzw. ein „bedarfsweiser“ Arbeitseinsatz hervor gegangen ist, seine Wirkung und der Gesetzgeber geht bei Klage eines Mitarbeiters davon aus, dass es sich um einen unbefristeten Arbeitsvertrag handelt, aus welchem für den Arbeitgeber die Verpflichtung hervor geht, eine durchschnittlich feste Anzahl Arbeitsstunden (die aus den vergangenen Monaten bekannt ist) anzubieten. Kann er das nicht mehr, weil z.B. sein Auftragsvolumen nachhaltig kleiner geworden ist, muss er das Arbeitsverhältnis kündigen und der betroffenen Arbeitskraft während der Dauer der ordentlichen Kündigungsfrist die durchschnittlich geleistete Arbeitszeit anbieten, bzw. bezahlen.
Im von uns erwähnten Fall wäre vermutlich ein „Aushilfs-, Gelegenheitsarbeitsvertrag“ angebrachter gewesen.

In dieser Art von Verträgen vereinbaren die Parteien nicht nur die Art des Anstellungsverhältnisses, sondern in der Regel werden diese Verträge befristet, z.B. direkt an einen bestimmten Auftrag geknüpft, oder für eine bestimmte Zeit, z.B. 3 Monate eingegangen.

Wenn der Arbeitgeber im Arbeitsvertrag keine Zusicherung einer wiederholten oder sogar regelmässigen Inanspruchnahme der Arbeitskraft gemacht hat und der Arbeitnehmer jederzeit das Recht hat, einen ihm vorgeschlagenen Arbeitseinsatz abzulehnen, dann ist blosse Aushilfs- oder Gelegenheitsarbeit anzunehmen. Die fehlende vertragliche Bindung der Parteien über das Ende des vereinbarten Arbeitseinsatzes hinaus ist also ein Merkmal der Aushilfs- oder Gelegenheitsarbeit. Mit dem Verzicht auf diese Bindung verzichten die Parteien auch auf den beim Abschluss eines Arbeitsvertrages ansonsten zwingenden Schutz der minimalen Kündigungsfristen, wie diese das Schweizerische Obligationenrecht OR vorschreibt. Das Arbeitsverhältnis endet dadurch ohne Kündigung mit dem Ablauf der jeweils vereinbarten Einsatzzeit.

Ob ein Arbeitsverhältnis als Aushilfs- oder Gelegenheitsarbeit oder als Arbeit auf Abruf im Rahmen eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses zu qualifizieren ist, hängt massgeblich vom Willen der Parteien ab. Lässt sich dieser nicht mehr feststellen, ist er gemäss OR 18 Abs. 1 durch objektivierte Auslegung nach Treu und Glauben vom Richter zu ermitteln. Dabei ist neben dem Wortlaut der Vereinbarung auf die gesamten Umstände des Vertragsabschlusses und der Vertragserfüllung abzustellen.
Zu Beachten ist hierbei, dass die Gerichte sehr oft im Interesse des sozial Schwächeren, d.h. der Arbeitnehmer/Innen entscheiden.

Gerne bieten wir Ihnen unsere Unterstützung beim Ausarbeiten eines auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Arbeitsvertrages an.
